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Bürgeramt Weißensee
Bezirksamt Pankow

Anschrift
Berliner Allee 252 - 260
13088 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 115
Informationen zum 115 Service-Center: https://www.berlin.de/115/
Fax: (030) 90295-7843
Internet:
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdi
enste/buergeramt/
E-Mail: buergeramt@ba-pankow.berlin.de

Barrierefreie Zugänge

  

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 08:00 - 16.00 Uhr (nur mit Termin)
Dienstag: 09.30 - 18.00 Uhr (nur mit Termin)
Mittwoch: 08:00 - 14.00 Uhr (nur mit Termin)
Donnerstag: 09.30 - 18.00 Uhr (nur mit Termin)
Freitag: 08.00 - 13.00 Uhr (nur mit Termin)

Hinweis für Terminkunden
Der Aufruf der Bürgerinnen und Bürger mit Termin erfolgt unter Angabe der
Vorgangsnummer im Wartebereich.

Verkehrsanbindungen

Bus
  0.1km Rathaus Weißensee
    X54, 255, 259
  0.2km Gehringstr.
    255, 259
  0.3km Berliner Allee/Rennbahnstr.
    156, N50, 255, 259

Tram

https://www.berlin.de/115/
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/
mailto:buergeramt@ba-pankow.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rathaus%20Wei%C3%9Fensee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Gehringstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berliner%20Allee%2FRennbahnstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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  0.3km Berliner Allee/Rennbahnstr.
    12, 27, M13
  0.4km Betriebshof Weißensee
    12, 50, M1, M2, M4
  0.5km Berlin, Pasedagplatz
    12, 27, M13

Sonstige Hinweise zum Standort
An diesem Standort haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passfoto gegen eine Gebühr von
einem Mitarbeitenden mit einem mobilen Fotoaufnahmegerät vor Ort erstellen zu
lassen.

Erweiterter Bürgerservice – Terminfreie Angebote

Das Bürgeramt Weißensee bietet ab sofort ausgewählte Dienstleistungen ohne
vorherige Terminvereinbarung an. Damit wird das bestehende Terminangebot
erweitert und der Bürgerservice noch flexibler gestaltet.

Diese Dienstleistungen können Sie ohne Termin an diesem Standort erledigen:

Meldebescheinigungen
Führungszeugnisse
Gewerbezentralregisterauskünfte
PIN-Rücksetzungen (soweit technisch möglich)
Abholung von Ausweisdokumenten (Personalausweis, Reisepass)
Beratung zu Online-Dienstleistungen und schriftlichen Antragstellungen

☑ Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeit der spontanen Vorsprachen je nach
Besucheraufkommen begrenzt sein kann.

☑ Bitte bringen Sie alle erforderlichen Unterlagen vollständig mit, um eine schnelle
Bearbeitung zu ermöglichen.

☑ Für alle anderen Dienstleistungen ist weiterhin eine vorherige Terminbuchung
erforderlich.

☑ Termine können wie gewohnt über das ServicePortal Berlin gebucht werden.

☑ Viele Anliegen können Sie auch digital erledigen – Informationen zu den
verfügbaren Online-Diensten finden Sie ebenfalls im ServicePortal.

Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Girocard (mit PIN)

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berliner%20Allee%2FRennbahnstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Betriebshof%20Wei%C3%9Fensee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Pasedagplatz&start=false&language=de_DE
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Melderegister - Auskunftssperre im
Melderegister eintragen lassen
Im Melderegister kann im begründeten Einzelfall und unter strengen
Voraussetzungen eine Auskunftssperre wegen persönlicher Gefährdung
eingetragen werden. Denn es gilt: Jede Melderegisterauskunft ist unzulässig, wenn
dem Betroffenen oder einer anderen Person hieraus eine Gefahr für Leben,
Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange erwachsen
kann.

Die Auskunftssperre wird befristet für zwei Jahre ins Melderegister
eingetragen. Sie können eine Verlängerung beantragen.
Eine Aufhebung der Auskunftssperre ist jederzeit schriftlich durch den
Antragsteller möglich.
Vorläufige Auskunftssperren gibt es nach dem Bundesmeldegesetz nicht.
Damit Sie jedoch den Schutz einer Auskunftssperre unmittelbar erhalten
können, trägt die Meldebehörde die Auskunftssperre zum Zeitpunkt der
Antragstellung vorsorglich ein. Diese vorsorgliche Eintragung erfolgt nur,
solange der Antrag noch in der Bearbeitung ist.

Verfahrensablauf
1. Stellen Sie einen formlosen schriftlichen "Antrag auf Eintragung einer
Auskunftssperre im Melderegister".

Den Antrag schicken Sie bitte zusammen mit einer ausführlichen Begründung
per Post an das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
(LABO). Alternativ können Sie den Antrag auch in einem Bürgeramt stellen
und/oder abgeben.
Bei dienstlichen Gründen (zum Beispiel Beschäftigte im LKA) soll der Antrag
über die Dienststelle erfolgen.

2. Die Meldebehörde prüft Ihren Antrag, die Begründung und die eingereichten
Nachweise.

3. Sie erhalten eine schriftliche Rückmeldung.

Voraussetzungen
Für eine Auskunftssperre müssen Sie triftige Gründe haben und die
Gefährdung gegenüber der Meldebehörde glaubhaft machen.
Sie müssen glaubhaft machen, dass Ihnen oder einer anderen Person durch
eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen entstehen kann.
Eine Überprüfung Ihrer Angaben muss die von Ihnen angeführte
Gefahr bestätigen.

Erforderliche Unterlagen
Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre im Melderegister
Bitte senden Sie einen formlosen schriftlichen Antrag mit einer ausführlichen
Begründung per Post an das Landesamt für Bürger- und
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Ordnungsangelegenheiten (LABO). Alternativ können Sie den Antrag auch in
einem Bürgeramt stellen und/oder abgeben.
Ausführliche Begründung
In Ihrer Antragsbegründung müssen Sie Tatsachen darlegen und glaubhaft
machen, weshalb Ihnen durch eine Auskunftserteilung eine Gefahr für Leben,
Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange
entstehen kann.
Objektive Nachweise (in Kopie)
zum Beispiel Zeugenaussagen, polizeiliche Bestätigungen, ärztliche
Bescheinigungen

Gebühren
keine

Rechtsgrundlagen
Bundesmeldegesetz (BMG) § 51 Abs. 1
(https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__51.html)

Hinweise zur Zuständigkeit
Bitte senden Sie einen formlosen schriftlichen Antrag mit einer ausführlichen
Begründung per Post an das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
(LABO). Alternativ können Sie den Antrag auch in einem Bürgeramt stellen
und/oder abgeben.

https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__51.html

